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Pensionsanspriiche und
Stellenwechsel

In der November-Nummer des Schweizer Spiegel stellte
W. Sch. in B. fest, dass unsere an sich begrilissenswerte
Institution der betrieblichen Pensionskassen einen Stel-
lenwechsel von einem gewissen Alter an gewaltig er-
schwere, weil dem Arbeitnehmer ein grosser Teil seiner
Altersvorsorge verloren gehe. Dies sei eine auch volks-
wirtschaftlich gesehen unerwiinschte Einschrédnkung der
Freiheit des Arbeitsplatzes. Es sollte daher die soge-
nannte Freizugigkeitspolice allgemein eingeflihrt wer-
den. Im folgenden veroffentlichen wir zwei erste Leser-
Antworten. Red.

Gefahr der Gleichschaltung

Ich bin fiir die Arbeitsfreiheit, das heifft die Mdog-
lichkeit, die Arbeitsstelle nach personlichem Gut-
diinken zu wiahlen und zu verlassen. Ich befiirworte
auch die Einrichtung der Pensionskassen.

Doch bin ich gegen die geforderte Freiziigigkeit
der Pensionskassen, weil sie eine Gleichschaltung
bridchte. Eine in allen Wirtschaftszweigen geiibte
Freiziigigkeit bedingte ein Gesetz und wiirde einen
staatlichen Eingriff in die freie Wirtschaft, eine
gleichmacherische Reglementierung bedeuten.

Unterschiedliche Kassenleistung, je nach Sozial-
politik der Firma, und das Einbiiflen von Vorteilen
beim Austritt haben einen Einfluf auf die Sefhaftig-
keit des Arbeitnehmers. Wenn iiberall gleiche Be-
dingungen herrschen, wird ein Wechsel der Arbeits-
stiatte Ofters erwogen, was sich eben doch fiir den
Betrieb schadlich auswirkt. Der Einwand der Blut-
auffrischung ist nicht stichhaltig, da die neuen Be-
sen am neuen Arbeitsplatz der Arbeitsatmosphire
entsprechend gleich gut oder schlecht wischen wie
am alten Ort.

Es mufl vor allem innerhalb der Betriebe noch
mehr darnach getrachtet werden, den richtigen Mann
am richtigen Ort einzusetzen und in einer Gruppe
arbeiten zu lassen, die nach psychologischen Er-
kenntnissen ein harmonisches Team bildet.

J.F. in P.-L.

Freiziigigkeitsvertriige statt Auszahlung

Die in eine Pensionskasse eingelegten Gelder sind
ausschliefflich fiir die Alters- und Hinterbliebenen-
flirsorge bestimmt und sollen nicht zu andern Zwek-
ken verwendet werden konnen. Bei Stellenwechsel

gibt es zur Verhiitung der Zweckentfremdung dieser
Mittel zwei Wege:

a) beide Arbeitgeber schliefen einen Freiziigig-
keitsvertrag ab, der auch fiir den Arbeitnehmer ver-
bindlich ist;

b) der Ubertretende verbleibt ohne Beitrags-
leistungen in der bisherigen Pensionskasse und er-
hilt von ihr bei Eintritt des Versicherungsfalles eine
Fiirsorgeleistung, die den seinerzeitigen Beitrigen
zuziiglich aufgelaufenen Zins entspricht

Die Losung a) ist die einfachere. Die meisten
Pensionskassen sind bereit, Freiziigigkeitsvertrige
abzuschlieflen, wobei freilich nach der heute noch
iblichen Berechnung des zu iiberweisenden Dek-
kungskapitals die bisherige Kasse zu Lasten der
{ibernehmenden Kasse einen Gewinn realisiert, wenn
der Ubertretende ein gewisses Alter erreicht hat.
Beitragsansitze und Versicherungsleistungen sind
eben von Kasse zu Kasse so verschieden, daf es
kaum moglich sein wird, einen generell anwendbaren
Schliissel fiir die Berechnung des zu iibertragenden
Deckungskapitals zu finden.

Trotzdem: Der Abschlufl von Freiziigigkeitsver-
trigen muB im Interesse der Alters- und Hinter-
bliebenenfiirsorge gefordert werden! Die Berech-
nungsart des zu iiberweisenden Deckungskapitals
sollte vertraglich nur als Rahmen festgelegt werden,
innerhalb welchem der Einzelfall so geregelt werden
kann, dafl fiir die beiden Kassen keine grofien Ge-
winne oder Verluste entstehen.

Die Auszahlung der personlichen Beitrdge an den
Austretenden befriedigt auch dann nicht, wenn sie
mit Aufzinsung erfolgt, weil erwiesenermaflen sol-
ches Geld zu andern Zwecken verwendet wird, zum
Beispiel fiir den Ankauf eines Motorfahrzeuges. Es
gibt leider Arbeitnehmer, die im Hinblick auf solche
Auszahlungen die Stelle wechseln. W.H.in B.
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BUCHER VON
HELEN GUGGENDBUHL

NEUERSCHEINUNG

Lilien statt Brot

Anregungen zu sinnvoller Lebensgestaltung fiir die Frau von heute. Ein schon

ausgestattetes, besinnliches Buch iiber die begliickenden geistigen Moglichkeiten,

die in den Aufgaben einer Ehefrau, Hausfrau, Mutter, Patin, Gastgeberin usw.

liegen. Das ideale Geschenk fiir Méadchen ab 18 Jahren und Frauen jeden Alters.
120 Seiten, Leinen Fr. 11.20

Schweizer Kiichenspezialititen

Ausgewihlte Rezepte aus allen Kantonen. Fr. 5.90 — Jede Landesgegend hat nicht
nur ihre kulturelle Eigenart, sondern auch noch ihre ganz spezielle Kiiche. Die
besten kantonalen Spezialplatten sind hier beschrieben. — Auch in englisch:

The Swiss Cookery Book

Recipes from all cantons. Illustrated by Werner Wilchli. Fr. 5.90

SCHWEIZER SPIEGEL VERLAG ZURICH




	Das meinen Sie dazu. Pensionsansprüche und Stellenwechsel

